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Beschluss der Quotienten Regelung  Datum: 24.04.2020  
 

Der Bundesrat (BR) des DHB hat am 22.04.2020 beschlossen, die Wertung der Tabellen in den einzelnen 
Spielklassen nach der Quotienten-Regelung anzuwenden. Dieser Beschluss gilt als Rechtsgrundlage für den 
gesamten Bereich des DHB und seinen Untergliederungen einheitlich.  
 

Damit wird der Beschluss der TK vom 31.03.2020 bezüglich des Aufstiegs und den Platzierungen innerhalb 
den einzelnen Spielklassen aufgehoben.  
 

Quotienten Regelung: Division der Pluspunkte durch die Anzahl der absolvierten Spiele am Stichtag 12.03.2020. Der 
ermittelte Wert ist mit 100 zu multiplizieren und auf eine Stelle nach dem Komma zu runden. 
 

Beispiel: Punktestand am 12.03.20: 38 Punkte aus 25 Spielen  
Rechnung: 38/25*100 = 152. 
 

Regelung 
1. Die Tabellen werden nach der Quotienten-Regelung am Stichtag 12.03.20 berechnet.  
2. Werden einer Mannschaft Punkte außerhalb der Spielwertung aberkannt, sind sie mittels  
Quotienten-Regelung zu berechnen und von dem Wert am 12.03.20 von den Pluspunkten abzuziehen 
(sind im HVR schon eingerechnet). 
 

- Aufsteiger sind fett markiert - 
 

  M-RHL Spiele Punkte Multiplikator Ergebnis 

1 TV Nieder-Olm *  17 30 100 176 

2 TG Osthofen Handball *  16 25 100 156 

3 SF Budenheim 2 *  17 26 100 153 

 

M-VL 

   
 

1 SG Mz-Bretzenheim 2  16 24 100 150 

2 TSV Schott Mainz  15 22 100 147 

  M-KL         

1 TV Bodenheim 2  14 24 100 171 

2 HSV Sobernheim *  11 17 100 155 

 

M-AK 

   
 

1 TV Nierstein 2  13 23 100 177 

2 SF Budenheim 4  15 24 100 160 

  M-BK          

1 SG Mz-Bretzenheim 4  15 30 100 200 

2 TSG Ober-Hilbersheim  15 26 100 173 

 

F-RHL 

   
 

1 HSV Sobernheim *  13 24 100 185 

2 TuS Kirn *  13 22 100 169 

  F-KL         

  kein Aufsteiger  

   
  

 
F-AK 

    1 TuS Kirn 2 11 20 100 182 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
 

Gegen den vorstehenden Beschluss  ist der Rechtsbehelf des gebührenfreien Einspruchs zulässig. Der 
Einspruch ist innerhalb von zwei Wochen nach Zugang einer Ausfertigung des Beschlusses, unter Beachtung 
der §§ 34 (1), 37, 39 (2), 42, 44 RO DHB beim Verbandssportgericht des Handballverbandes Rheinhessen, 
Vorsitzender Rainer Besch, Eschenweg 26, 55128 Mainz, E-Mail: verbandssportgericht@hv-rheinhessen.de 
einzulegen.  
Er kann auch über die Anschrift der Geschäftsstelle des HV-Rheinhessen, Rheinallee1, 55116 Mainz,  
Fax: 06131-2311 43, E-Mail: geschaeftsstelle@hv-rheinhessen.de eingelegt werden.  
 

Wir bitten um Beachtung der entstehenden Verzögerungen auf dem Postweg.  
 

gez. Alfred Knab VP Spieltechnik   
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Bestimmungen zum Abschluss der Saison 2019/2020  Datum: 31.03.2020  
 
Werte Vereine,  
 
um den Vereinen innerhalb des HVR eine relative Planungssicherheit für die kommende Saison 
2020/2021 zu geben, hat die Technische Kommission (TK) des HVR in seiner schriftlichen 
Abstimmung vom 31.03.2020 nachfolgende Regelung beschlossen:  
 

1. Unabhängig wie die Ligen oberhalb des HV Rheinhessen entscheiden, wird die Spielsaison 

2019/20 der Männer und Frauen grundsätzlich mit Tabellenstand vom 13.03.2020 

abgeschlossen. 

 

2. Eine Mannschaft, die in der Abschlusstabelle (Stand 13.03.2020) auf Platz 1 steht, gilt als 

Aufsteiger. 

 

3. Es wird keine Absteiger geben. Eine Ausnahme bilden eventuelle Zwangsabsteiger und 

freiwillige Absteiger (siehe Anlage 1). 

 

4. Die Erstplatzierten der Rheinhessenligen Männer und Frauen gelten als Aufsteiger oder 

Teilnehmer für die Relegationsspiele zur OL/RPS (siehe Anlage 2). 

 

5. Um annähernd eine sportliche Lösung zu finden (die Sportlichste wäre natürlich die Runde 

beenden zu können) wurden 2 verschiedenen Kriterien angewandt: 

 

a) Platzierung nach Punktestand vom 13.03.2020 

b) Platzierung nach Punktestand zum Vorrundenabschluss 

 

6. Bei den Frauen sollte eigentlich an dem abgebrochenen Wochenende das entscheidende 

Spiel zwischen TuS Kirn und HSV Sobernheim stattfinden.  

 

Beide Mannschaften liegen nur zwei Punkte auseinander und der Zweitplatzierte (Kirn) hätte 

aus eigener Kraft an diesem Wochenende Erstplatzierter werden können, wäre die Saison 

ein Spieltag später unterbrochen worden. Dies stellt ein besonderer Härtefall dar. 

  

Sollte sich bis zum Start der Relegationsspiele zur OL/RPS die Möglichkeit ergeben ein 

Entscheidungsspiel bei den Frauen zwischen TuS Kirn und HSV Sobernheim in neutraler 

Halle auszutragen, wird diese Option wahrgenommen. 

Werden keine Relegationsspiele zur OL/RPS ausgetragen, ist der späteste Termin für die 

Austragung des Entscheidungsspiels der 31.05.2020.  

Danach gilt die Festlegung gemäß Ziffer 5) in Verbindung mit Anlage 2.  
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Begründung: 
 
Die Spielsaison 2019/2020 wird nach heutigen Erkenntnissen wegen der Corona-Pandemie nicht 
ordentlich zu Ende gespielt werden können. Die Auf- und Abstiegsregelung des § 40 SpO/DHB in 
Verbindung mit § 3 der Dfb/HVR 2019/20 können so nicht umgesetzt werden.  
 
Es kommt der § 52 SpO/DHB in Verbindung mit § 3 (5) Dfb/HVR zur Anwendung. 
 
Auszug aus der Spielordnung (SpO/DHB):  
 
§ 52 Bestimmung des Siegers, Auf- oder Absteigers durch die Spielleitende Stelle  

(1) Kann der Sieger, Auf- oder Absteiger einer Klasse oder Staffel aus spieltechnischen oder sonstigen Gründen nicht 
termingerecht zur Teilnahme an den Meisterschaftsspielen, Aufstiegsspielen oder Abstiegsspielen für die nächste 
Spielsaison ermittelt werden, wird er von der zuständigen Spielleitenden Stelle nach sportlichen Gesichtspunkten 
bestimmt.  

(2) Wenn die Auf- bzw. Abstiegsspiele zur oder die Meisterschaftsspiele der neuen Spielsaison bereits begonnen haben, 
ist die nach Abs. 1 getroffene Entscheidung nicht mehr durch die Ergebnisse später ausgetragener Spiele oder später 
ergangener Entscheidungen von Rechtsinstanzen abänderbar.  

(3) Die Verbände können für ihren Bereich die Zuständigkeit nach Abs. 1 abweichend regeln.  
 

Auszug aus den Dfb/HVR für die Saison 2019/2020: 
 
§3 (5) Dfb In Abweichung zum § 52 (1) SpO/DHB wird der Teilnehmer von der Technischen Kommission bestimmt.  

 
 

 
Vorsitzender der Technischen Kommission 
 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen den vorstehenden Beschluss  ist der Rechtsbehelf des gebührenfreien Einspruchs zulässig. Der 
Einspruch ist innerhalb von zwei Wochen nach Zugang einer Ausfertigung des Beschlusses, unter Beachtung 
der §§ 34 (1), 37, 39 (2), 42, 44 RO DHB beim Verbandssportgericht des Handballverbandes Rheinhessen, 
Vorsitzender Rainer Besch, Eschenweg 26, 55128 Mainz, E-Mail: verbandssportgericht@hv-rheinhessen.de 
einzulegen.  
Er kann auch über die Anschrift der Geschäftsstelle des HV-Rheinhessen, Rheinallee1, 55116 Mainz,  
Fax: 06131-2311 43, E-Mail: geschaeftsstelle@hv-rheinhessen.de eingelegt werden.  
 
Wir bitten um Beachtung der entstehenden Verzögerungen auf dem Postweg.  
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Anlage 1 zum Beschluss der TK vom 31.03.2020 
 

Vorläufige Einteilung der Staffeln 2020/21 – inkl. Meldungen Stand 31.03.2020  
 

  F-RHL – 3er Runde F-KL F-AK – 3er Runde 

1 TuS Kirn SF Budenheim 3  SG Rheintal 

2 SG Saulheim TV Nieder-Olm   SSV Meisenheim 2 

3 HC Gonsenheim SG Bretzenheim 3 TV Alzey 

4 SF Budenheim 2 HSV Alzey  SG Bretzenheim 4 

5 SG Bretzenheim 2 FSG Ingelheim/Weisenau 1 - NEU FSG Ingelheim/Weisenau 2 - NEU 

6 TG Osthofen 2 HC Gonsenheim 2 HSV Sobernheim 3 - NEU 

7 SSV Meisenheim Mainzer TV von 1817  

8 
 

HSV Sobernheim 2  

9 
 

TuS Kirn 2  
 10   TSV Schott Mainz  
 11 

 
HSG Zotz/St.Joh/Spr.*  

 

 
  SG Saulheim 2 – nmg HC Gonsenheim 3 – nmg 

  
DJK GW Büdesheim – nmg HSV Alzey 2 – nmg 

*HSG ZSS freiwillig von RHL in KL  
 

  M-RHL M-VL M-KL 

1 SF Budenheim 2 SG Bretzenheim 2 HSG RN Bingen 3 

2 TG Osthofen 1 TV Nieder-Olm 2 HSC Ingelheim 2 

3 TV Bodenheim 1 HSG Worms 2 SG Saulheim 3 

4 SG Bretzenheim 1 TV Nierstein 1 SG Bretzenheim 3 

5 SG Saulheim 2 SF Budenheim 3 TuS Wörrstadt 1 

6 TuS Kirn 1 GW Büdesheim 1 HC Gonsenheim 3 

7 HC Gonsenheim 1 HSV Alzey 1 GW Büdesheim 2 

8 HSG RN Bingen 2 TG Osthofen 2 HSG Worms 3 

9 TV Alzey 1 HC Gonsenheim 2 SF Budenheim 4 

10 SSV Meisenheim 1 TV Bodenheim 2 TV Nierstein 2 

11 HSC Ingelheim 1 HSV Sobernheim 1 HSG ZSS 1* 

12 TSV Schott Mz 1  
 

*HSG ZSS freiwillig von VL in KL  
 

  M-AK M-BK 

1 HSG ZSS 2 TV Nieder-Olm 3 

2 TuS Kirn 2 TV Nierstein 3 

3 MTV 1817 1  HSC Ingelheim 3 

4 HSV Sobernheim 2 HSV Sobernheim 3 

5 HV Weisenau HSV Alzey 2 

6 HC Gonsenheim 4 TV Alzey 2 

7 SSV Meisenheim 2 TSV Schott Mz 2 

8 SG Bretzenheim 4 MTV 1817 2 

9 TSG O.-Hilbersheim TuS Kirn 3 – NEU 

  SG Saulheim 4 - nmg 

  HSG ZSS 3 – nmg 

 

Sollte es zur angekündigten Männerspielgemeinschaft zwischen TuS Kirn und SSV Meisenheim 
kommen, wechselt der TV Nieder-Olm 2 von der VL auf den freigewordenen Platz in der RHL und 
die zweite Mannschaft der neugebildeten Spielgemeinschaft spielt in der VL. 
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Anlage 2 zum Beschluss der TK vom 31.03.2020 
 
Meldung Teilnehmer an der Relegation zur Oberliga   
 
Männer-Rheinhessenliga 
 
a) Abschlusstabelle Stand: 13.03.2020 
 

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Punkte 

1 TV Nieder-Olm 17 15 1 0 532:401 30:4 

2 SF Budenheim 2 17 14 0 3 544:394 26:8 

2 TG Osthofen 16 13 0 3 511:410 25:7 

 
b) Abschlusstabelle nach Beendigung der Vorrunde: 
 

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Punkte 

1 TV Nieder-Olm 11 10 1 0 336:252 20:2 

2 SF Budenheim 2 11 9 0 2 349:266 16:6 

2 TG Osthofen 11 8 0 3 358:293 15:7 

 
 
Der TV Nieder-Olm wird als Teilnehmer gemeldet. 
 
 
 
Frauen-Rheinhessenliga 
 
a) Abschlusstabelle Stand: 13.03.2020 
 

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Punkte 

1 HSV Sobernheim 13 12 1 0 423:278 24:2 

2 TuS Kirn 13 12 0 1 434:271 22:4 

 
b) Abschlusstabelle nach Beendigung der Vorrunde: 
 

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Punkte 

1 HSV Sobernheim 8 7 1 0 275:178 14:2 

2 TuS Kirn 8 7 0 1 259:167 12:4 

 
 
Der HSV Sobernheim wird als Teilnehmer gemeldet (Beachte Seite 1, Ziffer 6). 
 
 
gez. Alfred Knab 
Vorsitzender der Technischen Kommission 
 
 


